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D ie wichtigsten Strukturprobleme im 
Gesund­heitswesen werden nicht ge­
löst. Weder wird dem Umstand der 

demografischen Entwicklung Rechnung getra­
gen und der Einstieg in den Aufbau von Alter­
rückstellungen begonnen. Noch erfolgt eine 
Altersabkopplung der Gesund­heitsausgaben 
von den Lohnzusatzkosten. Im Gegenteil: die 
Krankenkassenbeiträ­ge steigen auf Rekord­
niveau und belasten den Arbeitsmarkt erheb­
lich. Auch die Bürokratie wird eher zunehmen 
als abgebaut. Damit werden die drei Hauptziele, 
die sich die Koalition mit dieser Reform gesetzt 

hat, verfehlt. Die Auswirkungen stellen sich für 
die Beteiligten wie folgt dar:

Im ärztlichen Bereich wird der floatende 
Punktwert durch feste Preise abgelöst. Es 
bleibt aber bei der Vereinbarung einer Gesamt­
vergütung und damit vom Grundsatz her einem 
Gesamtbudget. Die Preise für die einzelnen 
Leistungen werden nicht auf der Basis betriebs­
wirtschaftlicher Kosten und eines kalkulato­
rischen Unternehmerlohns festgelegt und dann 
mit der Menge der erbrachten notwendigen 
Leistungen multipliziert, so dass sich hieraus 
der Betrag ergibt, den die Krankenkassen für 
die ambulante Versorgung ihrer Versicherten 
zu zahlen haben. Stattdessen wird die Gesamt­

Die Gesund­heitsreform löst 
keine Probleme, sie schafft 
nur neue
Die Gesund­heitsreform der schwarz-roten Bundesregierung ist am 1. April in 
Kraft getreten. Damit ist keinesfalls das Thema vom Tisch, wie sich das so man-
cher in der Bundesregierung wünscht. Im Gegenteil: Die Probleme beginnen 
jetzt in der Umsetzung. Viele Regelungen im Gesetz werden in der Praxis kaum 
umsetzbar sein. Auch das Bundesverfassungsgericht wird noch ein Wörtchen 
mitreden, eine Welle von Klagen ist absehbar.
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Mutter und Kind beim Arzt: Die ungerechte Verteilung der Versicherungskosten für Kinder ist einer von vielen Kritikpunkten an der Reform.
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vergütung herunter gebrochen auf die einzel­
nen Ärzte. Arzt- und praxisbezogene Regelleis­
tungsvolumina bleiben erhalten.

Im privatärztlichen Bereich wird für die im 
Basistarif der PKV Versicherten massiv in die 
Vertragsgestaltung eingegriffen. Für ärztliche 
Leistungen wird der abrechenbare Gebühren­
satz auf das 1,8-fache, für zahnärztliche Leis­
tungen auf das 2,0-fache begrenzt und zu­
gleich ein Sicherstellungsauftrag für die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung bzw. die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung kons­
truiert. Die Bedingungen für diesen Versicher­
tenkreis sind damit stark an die GKV angenä­
hert worden, statt ein Verhand­lungsmandat 
für Bundesärztekammer und PKV-Verband zu 
schaffen. Man hat damit gesetzlichen Rege­
lungen eindeutig Priorität gegenüber einer frei­
heitlichen Vertragsgestaltung gegeben. Die 
Chance wurde vertan, die ärztliche Vergütung 
auf ein zukunftsfähiges System umzustellen. 
Im Gegenteil, die Budgetierung bleibt erhalten 
und aufgrund der Veränderungen bei den Vergü­
tungen von privat Versicherten werden sich die 
niedergelassenen Ärzte auf erhebliche Einkom­
mensverluste einstellen müssen.

Die private Krankenversicherung wird schlei­
chend abgeschafft. Immer weniger Bürger wer­
den die Möglichkeit haben, in eine private Kran­
kenversicherung zu wechseln. Künftig müssen 
abhängig Beschäftigte vor dem Abschluss ei­
ner privaten Krankenversicherung nachweisen, 
dass ihr Einkommen drei Jahre lang über der 
Versicherungspflichtgrenze (ca. 4.000 Euro) 
gelegen hat. Die PKV wird zwar – noch – nicht 
in den Fonds einbezogen, die Bedingungen 
dafür aber sind zumindest für den Basistarif 
geschaffen, den sie verpflichtend für alle frei­
willig Versicherten und alle ehemals privat – ak­
tuell aber Nichtversicherten – anbieten muss. 
Für diesen Basistarif dürfen die privaten Kran­
kenversicherungen nicht mehr verlangen, als 
den Höchstbetrag der gesetzlichen Kassen. 
Dieser Basistarif wird nicht kostendeckend 
sein, so dass er durch „Altversicherte“ der PKV 
quersubventioniert werden muss. Über den Ba­
sistarif werden die gesetzlichen und die pri­
vaten Krankenversicherungen also geradezu 
gleichgeschaltet – mit der absehbaren Folge 
kräftiger Beitragssteigerungen für Privatversi­

cherte.
Viele Veränderungen für die private Kranken­

versicherung wurden während der Anhörungen 
als verfassungswidrig eingestuft. Auch die 
Änderungen kurz vor Beschlussfassung konn­
ten die Bedenken nicht ausräumen. 

Das Verbot von Risikozuschlägen im Basis­
tarif könnte eine Gleichbehandlung von Perso­
nen mit unterschiedlichem individuellem Krank­
heitsrisiko darstellen. Ob das dem allgemeinen 
Gleichheitssatz entspricht, ist bedenklich. Die 
Freiheit des Versicherungsnehmers zur Gestal­
tung eines individuellen Krankenversicherungs­
schutzes sei tangiert durch einen standardi­
sierten privaten Krankenversicherungsschutz. 
Durch den einheitlichen Basistarif entfalle für 
den Versicherungsnehmer die Wahlfreiheit. Für 
die Krankenversicherungsunternehmen stel­
le diese Umstellung eine objektive Berufswahl­
regelung dar, für die der sachliche Grund fehle. 
Die vom Gesetzgeber angestrebten Ziele, dem 
Versicherten mehr Wahlfreiheit einzuräumen 
und den Wettbewerb unter den privaten Kran­
kenversicherern zu stärken, werde mit dem Ge­
setzentwurf nicht erreicht. Auch die Regelung 
zur Mitnahme von Altersrückstellungen wird 
als verfassungsrechtlich bedenklich eingestuft. 
Nach herrschender Meinung stehen die Alters­
rückstellungen dem Versicherer und nicht dem 
einzelnen Versicherten zu.

Anlass für Klagen werden voraussichtlich 
auch die Zahlungen aus dem Bundeshaushalt 
an die gesetzliche Krankenversicherung sein. 
Begründet werden die Milliardenzuschüsse 
mit der Abgeltung der Beiträge für die Kinder 
der gesetzlich Versicherten. Privatversicherte 
Eltern sollen aber nach dem Willen der Koalition 
weiterhin Beiträge für ihre Kinder zahlen. Diese 
Ungleichbehandlung der GKV-Versicherten und 
der PKV-Versicherten bei der Finanzierung der 
Kinder könnte gegen den allgemeinen Gleich­
heitssatz verstoßen.

Eine große Zahl von Klagen von Versicherten 
und Versicherern ist zu erwarten. Die FDP-Bun­
destagsfraktion hat selbst keine erfolgsver­
sprechenden Möglichkeiten gegen die Reform 
zu klagen. Das Zustandekommen des Gesetzes 
(immerhin 81 Änderungsanträge wurden erst 
vor den Abschlussberatungen vorgelegt) ist 
zwar kein Beispiel für eine ordentliche Gesetz­
gebung, leider nicht klagefähig. Die FDP wird 
aber Klagen von Betroffenen auch aus den ei­
genen Reihen beim Bundesverfassungsgericht 
gegen das GKV-WSG unterstützen.– Das Motto 
für 2007 ist heute schon allen Beteiligten klar: 

„Nach der Reform ist vor der Reform“. p
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Die Gesund­heitsreform verfehlt ihre Hauptziele: 

Demografiefestigkeit, Senkung der Lohnzusatz­

kosten und Bü­rokratieabbau.
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